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Bachelorprüfungsordnung der Hochschule  
Bremen für den Studiengang Management im Handel 

(Fachspezifischer Teil)

Vom 2 . Februar 2012

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 21 . März 
2012 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9 . Mai 2007 (Brem .GBl . S . 339), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 Gesetzes vom 22 . Mai 2010 
(Brem .GBl . S . 375), den fachspezifischen Teil der Ba-
chelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen für 
den Studiengang Management im Handel in der nach-
stehenden Fassung genehmigt . Soweit in dieser Ord-
nung nichts anderes geregelt ist, gilt der Allgemeine 
Teil der Bachelorprüfungsordnungen der Hochschule 
Bremen vom 26 . Januar 2004 (Brem .ABl . S . 457) in  
der jeweils gültigen Fassung sowie mit Wirkung vom 
15 . Oktober 2011 die Neufassung des Allgemeinen 
Teils der Bachelorprüfungsordnungen der Hochschule 
Bremen vom 11 . Oktober 2011 (Brem .ABl . S . 1457) 
(AT-BPO) in der jeweils gültigen Fassung . 

§ 1

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester . 
Sie beinhaltet ein praktisches Studiensemester und 
die Bachelorthesis .

 (2) Der für den erfolgreichen Abschluss des Stu- 
diums erforderliche Umfang des Studiums beträgt  
210 Leistungspunkte (Credits) . 

§ 2

Praktisches Studiensemester

 Der Beginn des praktischen Studiensemesters im  
5 . Semester ist nur nach erfolgreichem Abschluss von 
Modulen im Umfang von mindestens neunzig Leis-
tungspunkten zulässig; zusätzlich muss zwingend das 
Modul 5 .1 ‚Praxisvorbereitung’ erfolgreich abgeschlos-
sen werden . Näheres zum praktischen Studienseme-
ster regelt Anlage 2 .

§ 3

Prüfungs- und Studienleistungen

 (1) Anzahl und Form der abzulegenden Modulprü-
fungen regelt Anlage 1 .

 (2) Prüfungsleistungen sind in den im AT-BPO ge-
nannten Formen zu erbringen .

 (3) Die Projektarbeit hat in der Regel eine Dauer 
von 4 Wochen .
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 (4) Die Studierenden können für alle Prüfungsleis-
tungen nach Absatz 1 außer für Klausuren, mündliche 
Prüfungen und Referate Themen vorschlagen . Die 
Prüfungsleistungen nach Absatz 1 mit Ausnahme der 
Klausur können auch durch eine Gruppe von Studie-
renden in Zusammenarbeit angefertigt werden (Grup-
penarbeit) .

 (5) Soweit Module in einer Fremdsprache durchge-
führt werden, ist die zugehörige Prüfungsleistung in 
dieser Sprache zu erbringen .

 (6) Studienleistungen werden 

 a)  in Form der Praxisberichte und der Präsentation 
der Praxisberichte, 

 b)  in Form des Projektberichts und der Präsentation 
des Projektberichts 

erbracht . 

Zu a) Die Praxisberichte sind schriftliche Arbeiten auf 
wissenschaftlichem Niveau, die unter anderem fol-
gende Inhalte aufweisen:

 –   Eine Darstellung des wirtschaftlichen, sozialen 
und sonstigen Umfelds der Ausbildungsstelle, 

 –   eine Beschreibung der Ausbildungsstelle (Funk-
tionen, aufbau- und ablauforganisatorische und 
sonstige betriebswirtschaftliche, rechtliche und 
soziale Merkmale), 

 –   die Darstellung der Arbeitsaufgaben und der da-
bei erzielten Ergebnisse, 

 –   eine Auseinandersetzung mit einer betriebs- und 
branchenspezifischen Problemstellung, 

 –   Reflexionen über das Praktikum hinsichtlich In-
halt, Organisation, Betreuung, Situation, Lerner-
folge etc . 

Die Präsentation der Praxisberichte erfolgt im Rahmen 
der Praxisnachbereitung .

Zu b) Der Projektbericht ist eine schriftliche Ausarbei-
tung auf wissenschaftlichem Niveau, die unter ande-
rem folgende Inhalte aufweist:

 –   Ein Exposé zur geplanten Bachelorthesis, dass 
Aufschluss über die Problemstellung, den ge-
planten Gang der Untersuchung, die vorgesehe-
ne Grobstruktur, die einzusetzenden Methoden 
sowie die angestrebten Ergebnisse der Bache-
lorthesis gibt,

 –   ein Verzeichnis der untersuchten und noch zu 
untersuchenden Quellen, 

 –   gegebenenfalls einen Anhang über geeignete 
Praxiskontakte (zum Beispiel Rahmenbedingun-
gen, Datenverfügbarkeit, Ressourcen) .

Der Projektbericht ist im Rahmen des Moduls Bache-
lorprojekt zu präsentieren .

§ 4

Bachelorthesis

 (1) Wird die Bachelorthesis in einer anderen als der 
deutschen Sprache verfasst, ist eine deutschsprachige 
Zusammenfassung zu erstellen . Die Bachelorthesis ist 
in mindestens drei maschinengeschriebenen, gebun-
denen Exemplaren und zusätzlich auf Datenträger ab-
zuliefern .

 (2) Die Frist zur Bearbeitung der Bachelorthesis be-
trägt 9 Wochen . 

 (3) Das Thema der Bachelorthesis kann ohne An-
rechnung eines Prüfungsversuchs einmal innerhalb 
des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgege-
ben werden .

§ 5

Bachelorprüfung

 (1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprü-
fungen gemäß Anlage 1 und der Bachelorthesis .

 (2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet 
sich zu 90% aus dem Durchschnitt der Modulnoten 
nach Anlage 1 und zu 10% aus der Note der Bache-
lorthesis .

§ 6

Bachelorgrad

 Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die 
Hochschule den Grad „Bachelor of Arts“ .

§ 7

Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom  
1 . September 2010 in Kraft . Sie gilt erstmals für Studie-
rende, die zum Wintersemester 2010/11 ihr Studium 
an der Hochschule Bremen aufnehmen . Gleichzeitig 
tritt die Bachelorprüfungsordnung für den Studien-
gang Management im Handel (Fachspezifischer Teil) 
vom 5 . Juni 2007 (Brem .ABl . S . 952), zuletzt geändert 
durch Ordnung vom 26 . Januar 2010 (Brem .ABl .  
S . 363), außer Kraft . Absatz 2 bleibt unberührt .

 (2) Studierende, die das Studium an der Hochschule 
Bremen vor dem Wintersemester 2010/11 aufgenom-
men haben, legen die Bachelorprüfung nach den bis-
herigen Bestimmungen ab . Diese Regelung gilt bis 
zum 31 . August 2013 . Für Studierende, die bis zu die-
sem Zeitpunkt ihre Bachelorprüfung noch nicht abge-
legt haben, gilt diese Prüfungsordnung mit der Maß-
gabe, dass die bis dahin erbrachten Prüfungs- und 
Studienleistungen angerechnet werden .

 Bremen, den 21 . März 2012

Die Rektorin der 
Hochschule Bremen
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Anlage 2: Ergänzende Bestimmungen zum praktischen 
Studiensemester im Ausland (Auslandspraktikum)

  1 . Ziele des Praktikums sind vor allem:

  –   Verbindung von Studium und Praxis durch 
Überprüfung und Anwendung theoretisch ge-
wonnener Kenntnisse,

  –   Erwerb von praktischen Kenntnissen und Er-
fahrungen, 

  –   Erfahren der Berufswirklichkeit, 

  –   Ausüben selbständiger Tätigkeiten, 

  –   Vorbereitung auf die spätere berufliche Tätig-
keit 

  –   Anregung zur Reflexion über berufliche Quali-
fikationen, 

  –   Förderung der Flexibilität sowie der Koopera-
tions- und Kommunikationsfähigkeit, 

  –   Erkennen von Besonderheiten im betrieblichen 
Aufbau und Ablauf einschließlich des Füh-
rungs- und Arbeitsverhaltens,

  –   Erwerb von Fähigkeiten, sich in einem frem-
den kulturellen und sozialen Kontext zurecht-
zufinden

  2 .  Voraussetzung für den Beginn des Praktikums sind 
90 erreichte Leistungspunkte, wobei zusätzlich 
das Modul 5 .1 ‚Praxisvorbereitung’ zwingend zu 
absolvieren ist .

  3 .  Zeitliche Lage: Das Praktikum findet grundsätz-
lich im 5 . Studiensemester statt .

  4 .  Dauer: Das Praktikum dauert mindestens 20 Wo-
chen . Wird Urlaub oder sonstige freie Zeit gewährt, 
muss die Dauer entsprechend verlängert werden .

  5 .  Arbeitsstelle: Das Auslandspraktikum soll zusam-
menhängend in einem Betrieb oder einer ver-
gleichbaren Einrichtung durchgeführt werden . In 
besonderen Fällen ist eine Teilung in zwei Praxis-
stellen möglich, wobei der zeitliche Abstand zwi-
schen beiden Teilen höchstens zwei Wochen be-
tragen darf . Das Praktikum wird im Ausland abge-
leistet . Die Studierenden sind verpflichtet, vor Be-
ginn des Praktikums eine Ausbildungsstelle nach-
zuweisen .

  6 .  Ausbildungsvertrag: Zwischen Student oder Stu-
dentin und Unternehmen wird ein Ausbildungs-
vertrag geschlossen, entweder individuell formu-
liert oder den firmenüblichen Vorlagen entspre-
chend . Im Vertrag sollen der Zeitraum dieser Voll-
zeit-Tätigkeit, der Aufgabenbereich, die Einsatz-
orte und das Entgelt genannt werden . Im Vertrag 
muss vermerkt sein, dass es sich um „studenti-
sches Auslandspraktikum“ oder „praktisches Stu-
diensemester“ handelt . Eine Vertragskopie muss 
vor Beginn des Praktikums beim Zentrum für in-
ternationale Beziehungen und Praxiskontakte mit 
Angabe von Firmenadresse und Ansprechpartner 
eingereicht werden .

  7 .  Praxisbericht: Die Anerkennung des Praktikums 
setzt eine Beurteilung der Leistungen des oder der 
Studierenden während des Praktikums voraus . 
Diese erfolgt unter anderem auf Grundlage des 

Praxisberichtes . Dieser Bericht muss vom Unter-
nehmen unterschrieben werden und spätestens  
4 Wochen nach Praktikumende abgegeben wer-
den .

  8 .  Zeugnis/Bescheinigung: Die Studierenden sollen 
vom Unternehmen ein Zeugnis über ihr Auslands-
praktikum ausgestellt bekommen . Zumindest ist 
eine Bescheinigung über Dauer und Bereich des 
Praktikums erforderlich .

  9 .  Beratung: Die Studierenden werden beraten, be-
treut und unterstützt vom Zentrum für internatio-
nale Beziehungen und Praxiskontakte (ZIBP) und 
den jeweiligen Mentoren/Mentorinnen . Mentor/
Mentorin kann jeder Lehrende sein .

10 .  Organisatorischer Ablauf: Bei Genehmigung des 
Praktikumsplatzes erhalten die Studierenden den 
„Nachweisbogen“ zum Verlauf des Auslandsprak-
tikums . Am Schluss wird die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auslandssemesters vom Men-
tor/von der Mentorin bestätigt . Der „Nachweisbo-
gen“ als Auslandspraktikumsnachweis verbleibt 
beim Zentrum für internationale Beziehungen und 
Praxiskontakte (ZIBP), eine Kopie wird an das Prü-
fungsamt weitergeleitet . 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 




